
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/10/27 3Ob599/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1954

Norm

ABGB §881 IA

AO §47

Rechtssatz

Die Zusage einer Superquote an die Gläubiger ist keine verbotene Sonderbegünstigung, wenn sie allen Gläubigern

zugestanden wird. Die abwesenden Gläubiger erlangen durch die Annahme dieser Zusage durch die anwesenden

Gläubiger einen bindenden Anspruch (§ 881 ABGB).
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